
AMTSBLATT 
    für die Gemeinde Südlohn 
 

31. Jahrgang Südlohn, 12.01.2026 Nummer 1 
 

Inhalt: Seite: 
 

 

I. Bekanntmachung  

1. 
33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Südlohn 

Bekanntmachung Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses und frühzeitige Bürgerbe-
teiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

2 

2. 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 09 „Marktplatz / Panofen“ 
Bekanntmachung frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

4 

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

II. Mitteilungen  

1. Abfallkalender 1. Halbjahr 2026 5 

   

   

S 

Herausgeber:  DER BÜRGERMEISTER DER GEMEINDE SÜDLOHN 
   Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn 
Öffnungszeiten:  Mo.– Fr.: 08:30 bis 12:30 Uhr 
   Mo., Di., Do. 14.00 bis 16.00 Uhr 
Vertrieb: Laufender Bezug ist nur im Jahresabonnement gegen eine Bezugsgebühr von 26,00 € incl. 

Zustellgebühren möglich. Bestellungen sind an die Gemeinde Südlohn zu richten.  
 Im Internet unter https://www.suedlohn.de (Rathaus & Politik, Öffentliche Bekanntmachun-

gen, - Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde bzw. - Amtsblatt 2025-) abgerufen wer-
den.  

  

https://www.suedlohn.de/


Seite 2: Amtsblatt der Gemeinde Südlohn Nr. 31-1 vom 12.01.2026 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

B e k a n t m a c h u n g 
 
33. Änderung des Flächennutzungsplanes  

 

Bekanntmachung Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses und frühzeitige Bürgerbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 25.08.2021 die Aufstellung der 33. Änderung des 

Flächennutzungsplans im Ortsteil Oeding beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 03.09.2025 ergänzt und 

erweitert. Der Geltungsbereich der Flächennutzugsplanänderung besteht aus zwei Teilbereichen: 
 

Nummer Änderungsbereich Bisherige Darstellung Zukünftige Darstellung 

A Fläche für die Landwirtschaft 
Gemeinbedarfsfläche 

Grünfläche 
Wohnbaufläche 

Wohnbaufläche 
Grünfläche 

Gemeinbedarfsfläche 

B Wohnbaufläche Fläche für die Landwirtschaft 

   

Die genauen Geltungsbereiche sind den beigefügten Übersichtsplänen zu entnehmen Gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu 

unterrichten.  
 

Die frühzeitige Beteiligung findet am 20.01.2026 um 17:30 Uhr im Großen Sitzungssaal des 
Rathauses, Winterswyker Straße 1 in Form einer Bürgerversammlung statt. 

 

Die mit der Planung verfolgten Ziele werden durch die Gemeinde Südlohn in der Versammlung vorgestellt 
und erläutert. Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen werden nach § 1 Abs. 

7 BauGB in die Abwägung eingestellt.  
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Ergänzung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Bürgerbeteiligung 

zum Vorentwurf der 33. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Südlohn, einschl. der 
dazugehörenden Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

 
Übersichtsplan Änderungsbereich A, o. M. 
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Übersichtsplan Änderungsbereich B, o. M. 
 

 
 
Südlohn, 12.01.2026 

 
Markus Lask 

Bürgermeister     
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B e k a n t m a c h u n g 
 
5. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 09 "Marktplatz/Panofen" 

 

Bekanntmachung frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 08.03.20217 die Aufstellung der 33. Änderung des 
Flächennutzungsplans im Ortsteil Oeding beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 11.03.2020 ergänzt und 

erweitert.  

 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke 

der Planung zu unterrichten.  
 

Die frühzeitige Beteiligung findet am 20.01.2026 um 17:30 Uhr im Großen Sitzungssaal des 

Rathauses, Winterswyker Straße 1 in Form einer Bürgerversammlung statt. 
 

Die mit der Planung verfolgten Ziele werden durch die Gemeinde Südlohn in der Versammlung vorgestellt 
und erläutert. Die während der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen werden nach § 1 Abs. 

7 BauGB in die Abwägung eingestellt.  
 

Bekanntmachungsanordnung 

 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Vorentwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes  Nr. 09 

"Marktplatz/Panofen" einschl. der dazugehörenden Begründung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.  

 

Übersichtsplan o. M. 
 

 
Südlohn, 12.01.2026 

 
Markus Lask 
Bürgermeister     
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